
Soweit nicht im Versicherungsvertrag etwas anderes verein-
bart wurde, gilt Folgendes:

 1. Gegenstand der Versicherung

1.1  Versichert ist im Rahmen der Allgemeinen Bedingungen 
für die Haftpflichtversicherung (AHB 2008) und der nach
stehenden Besonderen Bedingungen die Haftpflicht des 
Versicherungs neh mers als Inhaber der im Versicherungs
schein oder seinen Nachträgen angegebenen Anlagen zur 
Lagerung von ge  wässerschädlichen Stoffen und aus der 
Verwendung dieser gelagerten Stoffe für unmittelbare oder 
mittelbare Folgen (Personen, Sach und Vermögens
schäden) von Veränderungen der physikalischen, chemi
schen oder biologischen Beschaffenheit eines Gewässers 
einschließlich des Grundwassers (Gewässerschäden).

1.2  Soweit im Versicherungsschein und seinen Nachträgen 
sowie im Folgenden nichts anderes bestimmt ist, finden 
die Allgemeinen Bedingungen für die Haft pflichtver siche
rung (AHB 2008) Anwendung. 

1.3  Mitversichert sind die Personen, die der Versicherungs neh
mer durch Arbeitsvertrag mit der Verwaltung, Reini gung, 
Beleuchtung und sonstigen Betreuung der Grund stücke be 
auftragt hat für den Fall, dass sie aus Anlass dieser Ver
richtungen in Anspruch genommen werden. Ausge schlos
sen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, bei 
denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im 
Betrieb des Versicherungsnehmers gemäß dem Sozial 
gesetzbuch VII handelt. Das Gleiche gilt für solche Dienst
unfälle gemäß den beamtenrechtlichen Vorschriften, die in 
Ausübung oder infolge des Dienstes Angehörigen dersel
ben Dienststelle zugefügt werden.

 2. Versicherungsleistungen

    Der Versicherungsschutz wird im Rahmen der beantragten 
Einheitsversicherungssumme (gleichgültig, ob Personen, 
Sach oder Vermögensschäden) je Schadenereignis ge 
währt. Die Gesamtleistung für alle Versicherungsfälle 
eines Versiche rungsjahres (Personen, Sach und Ver mö
gensschäden) beträgt das Doppelte dieser Einheitsversiche
rungssumme.

 3. Rettungskosten

3.1  Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungs neh
mer im Versicherungsfall zur Abwendung oder Minderung 
des Schadens für geboten halten durfte (Rettungskosten), 
sowie außergerichtliche Gutachterkosten werden vom Ver
sicherer insoweit übernommen, als sie zusammen mit der 
Entschädigungsleistung die Einheitsversicherungssumme 
nicht übersteigen. Für Gerichts und Anwaltskosten bleibt 
es bei der Regelung der Allgemeinen Versiche rungs be din
gungen für die Haftpflichtversicherung.

3.2   Auf Weisung des Versicherers aufgewendete Rettungs 
und außergerichtliche Gutachterkosten sind auch insoweit 
zu ersetzen, als sie zusammen mit der Entschädigung die 
Einheitsversicherungssumme übersteigen. Eine Billigung 
des Versicherers von Maßnahmen des Versiche rungsneh
mers oder Dritter zur Abwendung oder Minderung des 
Scha dens gilt nicht als Weisung des Versicherers. 

 4. Vorsätzliche Verstöße

   Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche gegen die Per
sonen (Versicherungsnehmer oder jeden Mitver siche rten), 
die den Schaden durch vorsätzliches Abweichen von dem 
Gewässer schutz dienenden Gesetzen, Verordnungen, an 

den Ver siche rungsnehmer gerichteten behördlichen Anord
nungen oder Verfügungen herbeigeführt haben.

 5. Vorsorgeversicherung

   Die Bestimmungen der Ziff. 3.1 (3) und 4 der AHB 2008 – 
Vor sorgeversicherung – finden keine Anwendung. 

 6. Gemeingefahren

   Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Schäden, 
die unmittelbar oder mittelbar auf Kriegsereignissen, ande
ren feind  seligen Handlungen, Aufruhr, Terror,  inneren Un 
ruhen, General streik (in der Bundesrepublik oder einem 
Bun desland) oder un  mittelbar auf Verfügungen oder Maß
nahmen von hoher Hand beruhen. Das Gleiche gilt für 
Schä  den durch höhere Gewalt, soweit sich elementare 
Naturkräfte ausgewirkt haben.

 

 7. Eingeschlossene Schäden 

   Eingeschlossen sind abweichend von Ziff. 1.1 AHB 2008 – 
auch ohne dass ein Gewässerschaden droht oder eintritt – 
Schäden an unbeweglichen Sachen des Versiche rungs neh
mers, die da  durch verursacht werden, dass die gewässer
schädlichen Stoffe bestimmungswidrig aus der Anlage 
(gemäß Ziff. 1.1) ausgetreten sind. Dies gilt abweichend von 
Ziff. 7.14 (1) AHB 2008 auch bei Schäden durch Abwäs ser. 
Der Versicherer ersetzt die Auf wendungen zur Wieder
herstel lung des Zustands, wie er vor dem Eintritt des 
Scha dens be  stand. Eintretende Wert verbesserungen sind 
abzuziehen. Ausgeschlossen bleiben Schäden an der 
Anlage (gemäß Ziff. 1.1) selbst. 

   Der Versicherungsnehmer beteiligt sich bei jedem Scha
denfall mit einer Selbstbeteiligung in Höhe von 500,– 2. 

 8. Erläuterungen

8.1  Die Gewässerschadenversicherung im Umfang dieser Be 
son deren  Bedingungen bezieht sich nicht nur auf die 
Haftpflicht aus § 22 des Wasserhaushaltsgesetzes, sondern 
auch auf alle anderen gesetzlichen Haftpflicht be stim mun
gen privatrecht lichen Inhalts.

8.2  Nicht zum versicherten Risiko gehört, was nicht nach dem 
Antrag ausdrücklich in Versicherung gegeben oder nach be 
sonderen Bedingungen prämienfrei eingeschlossen ist, ins
besondere das Halten, der Besitz, das Lenken oder Inbe trieb
setzen von Kraft, Luft oder Wasserfahrzeugen, gleich gültig 
durch wen, aus welchem Anlass oder zu welchem Zweck.

8.3   Nach diesen Be  son deren  Bedingungen ist auch die Haft
pflicht aus Gewässerschäden mitversichert, die dadurch 
entstehen, dass aus den versicherten Behältern gewässer
schädliche Stoffe in Abwässer und mit diesen in Gewässer 
gelangen. 

8.4   Rettungskosten im Sinne von Ziff. 3 entstehen bereits dann, 
wenn der Eintritt des Scha den ereignisses ohne Einleitung 
von Rettungsmaß nah men als unvermeidbar angesehen 
werden durfte. Für die Er  stat tung von Rettungskosten ist es 
unerheblich, aus welchem Rechts grund (öffentlichrechtlich 
oder privatrechtlich) der Versiche rungsnehmer zur Zahlung 
dieser Kosten verpflichtet ist. 

   Rettungskosten sind auch Aufwendungen zur Wiederher
stellung des Zustands von Grundstücks und Gebäude tei
len – auch des Versicherungsnehmers –, wie er vor Beginn 
der Rettungsmaßnahmen bestand. Eintretende Wertver
bes se  rungen oder Kosten, die zur Erhaltung, Reparatur 
oder Erneuerung der Anlage selbst ohnehin entstanden 
wären, sind abzuziehen. 

Besondere Bedingungen für die Gewässerschadenhaftpflichtversicherung 
– Anlagenrisiko (BB GHA 2008)
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